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Szenario-Untersuchung Radverkehrssicherheit

Hier steht das Thema | Datum | Absender 3
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

• Die Szenarien-Untersuchung Radverkehrssicherheit (2024) zeigte auf, wie die Ziele der RadSTRATEGIE 
zur Unfallreduktion trotz steigender Radverkehrsnutzung erreicht werden können

• ca. -25 % Getötete durch regelwerkskonforme Radverkehrsinfrastruktur



Qualitätsstandards und Musterlösungen - 
Warum?
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• Relevante Aspekte für Gestaltung von Radverkehrsinfrastruktur sind in verschiedenen FGSV-
Regelwerken enthalten (insbesondere ERA, RASt und RMS)

• Regelwerke haben lange Fortschreibungszyklen – aktuelle Erkenntnisse der Sicherheitsforschung 
sind (noch) nicht abgebildet

• In Regelwerken keine umfassenden Planungsbeispiele enthalten

• Planungsfehler führen zu sowohl zu objektiven Sicherheitsrisiken, aber auch zu mangelnder 
subjektiver Sicherheit und hält damit Menschen vom Radfahren ab

• Ziel: Landesweit einheitliche Infrastrukturgestaltung nach Stand der Technik → mehr 
Verkehrssicherheit



Qualitätsstandards und Musterlösungen - Für 
wen?
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• Planende
• Straßenverkehrsbehörden
• Polizei
• Fachverbände / interessierte Öffentlichkeit

→ Wissensgrundlage für mehr gemeinsames
Verständnis zwischen verschiedenen Akteuren

→ “gemeinsame Sprache”



Qualitätsstandards und Musterlösungen - Was 
ist neu?

6

• Zusammenführung von Qualitätsstandards und Musterlösungen
aus vier Einzeldokumenten (RadNETZ / RSV) in ein
Gesamtdokument und Aktualisierung

• Vereinheitlichung zwischen RadNETZ- (Basis-) und 
Radschnellverbindungsstandards bzw. Musterlösungen

• Darstellung bereits eingeführter Sonderlösungen in BW (z.B. 
Schutzstreifen auf schmaler Kernfahrbahn)

• Planungshilfe für alle Radverkehrsplanungen im Land



Verbindlichkeit innerhalb der Landesverwaltung

Zentrales Planungsdokument für 
Radverkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg

• von der Obersten Straßenverkehrsbehörde und 
der Straßenbauverwaltung geprüft und 
freigegeben und per Erlass eingeführt

• Grundlage für die Bewilligung von Fördermitteln 
zum Ausbau der Radinfrastruktur 

• Bei Planungen in Baulast Bund/Land durch die 
Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden zu 
berücksichtigen. 



Bedeutung für die Verkehrsbehörden

• Musterlösungen zeigen verschiedene Möglichkeiten zur Problemlösung auf und ermöglichen 
eine Priorisierung.

• Sie stellen eine einheitliche Verwaltungspraxis in Baden-Württemberg sicher.
• Verkehrsbehörden bekommen Sicherheit bei der Erstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen.

• Bsp.: Bei der Erstellung einer verkehrsrechtlichen Anordnung hilft der Vergleich mit den 
Musterlösungen: Wurde alles bedacht? Sieht die Beschilderung in den Musterlösungen 
anders aus? Wenn ja, warum?

• Die verkehrsrechtlichen Anordnungen bleiben Einzelfallentscheidungen.
• D.h. verkehrsrechtliche Anordnungen müssen immer noch begründet werden. Ein 

pauschaler Verweis auf die Musterlösungen reicht nicht.
• Anti-Musterlösungen zeigen häufige Planungsfehler – hilfreich bspw. für die Überprüfung von 

Bestandsinfrastruktur



Arbeiten mit dem Dokument

Querverweise erleichtern die digitale Handhabung

Sortierung nach Führungsform



Arbeiten mit dem Dokument

Aufbau Musterlösungen
Skizze / Planzeichnung
Regelungen (Verweise auf Regelwerke / Erlasse)
Anwendungsbereiche
Hinweise
Stand



Arbeiten mit dem Dokument

Klare Benutzerführung
Ausbaustandard
 Basis- / Radvorrang-/ 

Radschnellverbindungsstandard
Anwendung
 Regelfall / Variante / Ausnahmelösung

Ortslage 
 Innerorts / außerorts 



Fachliche Neuerungen

Grundlage der Fortschreibung bildeten unter anderem die sich in der Fortschreibung 
befindenden Regelwerke. Neuerungen wurden berücksichtigt, sofern diese bereits breit 
abgestimmt sind. Wesentliche Änderungen sind:
Entfall von Klammermaßen, z.B.
• Schutzstreifen (1,25 m )  → ≥ 1,50 m
• Radfahrstreifen (1,50 m) → ≥ 2,00 m (zzgl. Breitstrichmarkierung), 1,60+0,25 Breitstrich 

möglich
• Einrichtungsradweg (1,60 m) → ≥ 2,00 m
Einheitliche Breite von Sicherheitstrennstreifen (innerorts)
• Ruhender Verkehr: 0,5 m → 0,75 m
• Fließender Verkehr: 0,75 m



Einheitliche Anwendung von 
Roteinfärbungen

• Aussage zu Roteinfärbungen in den 
Qualitätsstandards und Musterlösungen:
• Die Roteinfärbung der vorfahrtsberechtigten 

Radverkehrsfurten an Kreuzungen und Einmündungen 
sowie an stark frequentierten, konfliktträchtigen 
Zufahrten wird als Standard empfohlen. Sie dient 
insbesondere der Kennzeichnung konfliktträchtiger 
Bereiche. 

• Roteinfärbungen können auch eingesetzt werden, wenn 
sie eine wichtige Leitfunktion übernehmen. 

• Weitere Hinweise: Seite 2.1-8 bzw. alle 
Musterlösungen



Bevorrechtigung von Radverkehrsanlagen

Für alle Radverkehrsanlagen im Zuge von 
Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) und an Kreuzungen 
oder Einmündungen mit vorfahrtgebendem Zeichen 
301 sind Radverkehrsfurten anzulegen. 
Dies gilt nicht, wenn
 die Radverkehrsanlage „mehr als ca. 5 m“ abgesetzt ist. 
 bei Radverkehrsanlagen außerorts die zu querende 

Einmündung mehr als 3.000 Kfz/24h aufweist oder die 
Verkehrssicherheit nicht gewährleistet werden kann 
(insbesondere gute Sichtbeziehungen und eine gute 
ganzjährige Erkennbarkeit).

Weitere Hinweise: Vgl. S. 2.1-8 und Musterlösungen 
mit „2b-…“



Sperrpfosten („Poller“) und 
Umlaufsperren

• Hinweise in: Qualitätsstandards, 
Musterlösungen, Erlass und Anti-
Musterlösung
• Vermeidungsgebot
• Müssen immer straßenverkehrsrechtlich 

angeordnet sein 
• Müssen verkehrssicher ausgeführt 

werden
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Fazit

Die Qualitätsstandards und Musterlösungen für Radverkehrsanlagen sind eine umfassende 
Planungshilfe für alle Belange des Radverkehrs von Planung bis Betrieb. 

Die Anwendung ist nicht nur bei Neuplanungen, sondern auch in der täglichen Arbeit hilfreich:

• Unfallkommissionsarbeit
• Verkehrsschauen
• Laufende Mängelbeseitigung im Bestand (Kontrolle von Pollern etc.)



Herzlichen Dank!

Link zum Dokument: https://www.aktivmobil-bw.de/regelungen-
arbeitshilfen/standards-und-musterloesungen/baden-
wuerttemberg 

https://www.aktivmobil-bw.de/regelungen-arbeitshilfen/standards-und-musterloesungen/baden-wuerttemberg
https://www.aktivmobil-bw.de/regelungen-arbeitshilfen/standards-und-musterloesungen/baden-wuerttemberg
https://www.aktivmobil-bw.de/regelungen-arbeitshilfen/standards-und-musterloesungen/baden-wuerttemberg
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